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19.2.1 Grundsätzliches zu Gebäudeunterhaltskosten
Die Kosten des Unterhaltes von Grundstücken und Gebäuden sind vom rohen Einkommen abziehbar
(§ 29 Abs. 2 StG und §13 VO; Art. 32 Abs. 2 DBG und 3 Verordnungen der direkten Bundessteuer
SR 642.116, 642.116.1 und 642.116.2). Als Unterhalt gelten die Kosten für Massnahmen, die der
Werterhaltung dienen. Aufwendungen gelten dann als werterhaltend, wenn sie irgendeinen Verschleiss
der Liegenschaft ausgleichen oder wenn Installationen ersetzt werden, wobei die Faustregel gilt: Unterhalt
ist die Wiederherstellung eines früheren Zustandes.
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